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Stellungnahme zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Windenener-
gie“ der Stadt Neuenrade 
 
 
Gremium   Sitzungstermin  
Rat der Stadt Balve  14.05.2025 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  nein 
 
Zuständiges Produkt:    
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt zur 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Wind-
energie“ der Stadt Neuenrade wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Gegen die Planung weitere Windkonzentrationszonen auf Neuenrader Stadt-
gebiet auszuweisen werden Seitens der Stadt Balve Bedenken erhoben.  
 
Laut Planunterlagen beabsichtigen Sie drei weitere Windkonzentrationszonen 
auszuweisen. Die Flächen 1 und 2 befinden sich nordwestlich Ihres Stadtgebie-
tes, wobei die Fläche 1 unmittelbar an das Balver Stadtgebiet angrenzt. Beide 
Flächen bergen das Potenzial sich bei einer späteren Bebauung mit Wind-
kraftanlagen negativ auf das Stadtgebiet Balve, hier insbesondere auf den 
Bereich Leveringhausen, auszuwirken.  
Durch die Flächen 1 und 2 wird perspektivisch die Errichtung von weiteren drei 
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Windkraftanlagen ermöglicht. Im Bereich des Kohlberges stehen bereits 6 
Windkraftanlagen. Weiter in nördliche Richtung auf Balver Stadtgebiet wur-
den im Regionalplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 
Windenergiebereiche dargestellt, auf die sich der Windkraftausbau konzent-
rieren soll.  
Das volle Potenzial des Windkraftausbaus innerhalb der Windenergiebereiche 
des Regionalplans ist nicht final abschätzbar, derzeit sind aber bereits 8 An-
lagen genehmigt und weitere 6 Anlagen beantragt. Ebenfalls nördlich des 
Gebietes wurden 4 Windkraftanlagen auf Hemeraner Stadtgebiet beantragt. 
Eine weitere Ausweisung von Windkonzentrationszonen auf Neuenrader 
Stadtgebiet kann daher zu einer optisch bedrängenden Wirkung für die Orts-
lage Leveringhausen führen. Je nach finalem Standort der Windkraftanlage 
innerhalb der Windkonzentrationszone könnte es sogar zu einer Umzingelung 
der Ortslage Leveringhausen kommen. Dies sollte im weiteren Verfahren be-
trachtet werden.  
 
Darüber hinaus sollte bei Ihrer Planung im Sinne des Grundsatzes 2.2-5 „Bo-
denschutz zum Vorbeugen von Schäden durch Starkregen“ des Regional-
plans Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein geprüft werden, 
ob durch die Planung Schäden in Folge von Starkregenereignissen vorge-
beugt werden muss. Wälder mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor 
Wassererosion sowie Böden mit besonderer Wasseraufnahmekapazität soll-
ten bei Ihrer Planung berücksichtigt und in ihrer Funktion gesichert werden. 
 
Zu diesem Grundsatz wird in der Erläuterung zum Regionalplan ausgeführt, 
dass neben der Bodenbeschaffenheit auch die differenzierte Betrachtung der 
Waldbestände ein wichtiger Faktor für das Vorbeugen von Schäden durch 
Starkregen ist. Die Waldfunktionenkarte des Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW zeigt unter anderem diejenigen Waldflächen, die aufgrund ihrer beson-
deren Bodenschutzfunktion gefährdete Standorte sowie benachbarte Flä-
chen vor den Auswirkungen von Wassererosion schützen. Daher sollen diese 
Waldflächen nicht durch Ihre Planung beeinträchtigt werden. 
 
Innerhalb der im Planentwurf ausgewiesenen Flächen 1 und 2 finden sich Ero-
sionsschutzzonen. Durch den Bau von Windkraftanlagen in den geplanten 
Konzentrationszonen mitsamt der Zuwegung werden die Waldflächen mit 
besonderer Schutzfunktion durch Rodung und Verdichtung langfristig beein-
trächtigt. Dabei ist nicht abzuschätzen, wie sich die Errichtung von Wind-
kraftanlagen auf den Abfluss des Niederschlagwassers bei Starkregenereig-
nissen auswirkt.  
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Sachdarstellung: 
 
 
Im Jahr 2016 hat die Stadt Neuenrade den Teilflächennutzungsplan „Windener-
gie“ erlassen. Dieser weist eine Konzentrationszone für Windkraftanlagen im Be-
reich nördlich des Kohlberges aus. Aufgrund ihrer Rechtskraft vor dem 01.02.2024 
hat diese Konzentrationszone eine Ausschlusswirkung für das gesamte restliche 
Stadtgebiet der Stadt Neuenrade.  
Das Potenzial der Windkonzentrationszone ist mit den bereits errichteten 6 Wind-
kraftanlagen ausgeschöpft. Mit der Änderung des Teilflächennutzungsplanes soll 
daher die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung von weiteren 
Windkraftanlagen sowohl südlich der Ortsteile Affeln und Altenaffeln als auch am 
Kohlberg, geschaffen werden. 
Die für Balve dabei relevanten Flächen liegen am Kohlberg in Erweiterung der 
bereits bestehenden Windkonzentrationszone. Die Flächen am Kohlberg untertei-
len sich in zwei Flächenbereiche mit einer Größe von jeweils rd. 28 ha sowie rd. 12 
ha. 
 
Die SL Windenergie GmbH beabsichtigt die Errichtung von weiteren 3 Windkraft-
anlagen innerhalb dieser Flächen.  
 
Um möglichst frühzeitig Kenntnis über die Belange der Betroffenen Öffentlichkeit, 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu erlangen, führt die 
Stadt Neuenrade derzeit das vorgezogene frühzeitige Beteiligungsverfahren zum 
Planvorentwurf durch, zu diesem auch die Stadt Balve um Stellungnahme gebe-
ten wurde.  
 
Ich bitte daher der im Beschlussvorschlag ausgearbeiteten Stellungnahme zur 1. 
Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Neuenrade zu folgen.  
 
Eine Darstellung der Flächen ist der Verwaltungsvorlage beigefügt.  
 
 
 
 
H. Mühling 
 
 
 
 
 
1 Übersichtsplan 
 
 
 


